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Einleitung

Die Vorstellung von Gesetzen setzt ihre Befolgung voraus. Gesetze formulieren 
ein Sollen. Das bedeutet: Sie formulieren mehr als ein Können und weniger als 
ein Müssen. Denn Gesetze sind Normen und keine naturwissenschaftlichen Not-
wendigkeiten. Wo es Gehorsam gegenüber den Gesetzen gibt, kann es immer 
auch Ungehorsam geben. Erzählungen vom Ungehorsam begleiten uns seit der 
Antike und sind Gegenstände der großen Tragödien. Aber auch in der zeitgenös-
sischen Gesellschaft haben sie ihre dramatische und dramatisierende Wirkung 
nicht eingebüßt. Bilder von besetzten Wäldern, blockierten Autobahnen oder ge-
stürmten Regierungsgebäuden sind in den Alltag politischer Berichterstattung 
eingegangen und doch Gegenstand kontroverser Diskussionen. Das Schlagwort 
dieser Diskussionen ist der zivile Ungehorsam, das Thema der vorliegenden Un-
tersuchung. Von den Einen als Angriff auf Recht und Ordnung verschrien, von 
den Anderen als demokratische Pflicht begrüßt, wird die folgende Arbeit den zi-
vilen Ungehorsam zwischen seinen Gefahren und Potentialen für den demokra-
tischen Rechtsstaat betrachten.1  

In dieser Einleitung werde ich zunächst ein vorläufiges Verständnis zivilen 
Ungehorsams vorschlagen, in den Forschungsstand einführen und die For-
schungsfrage vorstellen (I.), um im Anschluss den Gang der Untersuchung zu 
skizzieren (II.). 

I. Begriffsverständnis/Forschungsgegenstand/Forschungsstand

Unter zivilem Ungehorsam verstehe ich zunächst ein von einer Richtigkeitsüber-
zeugung getragenes Protesthandeln gegen Gesetze, Institutionen, Unternehmen 
oder staatliche Maßnahmen, das (zumindest potentiell) illegal ist. In der öffent-
lichen Debatte, aber auch in der theoretischen Reflexion dient das Attribut zivil 
dazu, einen Rechtsbruch, den das Rechtssystem als Ordnungswidrigkeit oder 

1 Vgl. zur ersteren Ansicht z. B. Isensee, Ein Grundrecht auf Ungehorsam gegen das demo-
kratische Gesetz?, in: Streithofen (Hg.), Frieden im Lande, S.  155–173; zur letzteren vgl. z. B. 
Delmas, A Duty to Resist.
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Straftat führen würde, zu einer legitimen politischen Aktion aufzuwerten. Der 
Begriff kann daher kaum deskriptiv genutzt werden. Ihn affirmativ zu verwen-
den, soll eine legitimierende Wirkung entfalten. Aufgrund dieser Wirkung ist die 
Definition der Zivilität selbst Gegenstand des Ungehorsams und der theoreti-
schen Auseinandersetzungen darüber. Der zivile Ungehorsam ist daher ein poli-
tisch umkämpfter Begriff, wenn nicht gar ein politischer Kampfbegriff. Die hier 
zugrunde gelegte Minimaldefinition dient vorerst vor allem der Abgrenzung. 
Ziviler Ungehorsam ist von einer Richtigkeitsüberzeugung getragen, beschreibt 
also ein nicht-egoistisch motiviertes, prinzipienbasiertes Verhalten und ist inso-
fern von der klassischen Straftat abzugrenzen. Er richtet sich gegen staatliche 
Akteure oder Maßnahmen sowie gegen Unternehmen, also nicht gegen Privat-
personen. Dieses Kriterium grenzt zudem den zivilen Ungehorsam von der Re-
volution und dem Generalstreik ab, die den Umsturz einer gesamten Gesell-
schaftsordnung vor Augen haben.2 Außerdem ist der zivile Ungehorsam von ei-
nem legalen Protesthandeln wie zum Beispiel von einer Demonstration zu 
unterscheiden.3 Er setzt auf den Rechtsbruch, entweder um gegen das gebroche-
ne Gesetz selbst zu protestieren oder um Aufmerksamkeit für ein Anliegen zu 
erregen. Abgrenzen möchte ich den zivilen Ungehorsam zudem vom Widerstand 
im Sinne eines Widerstandsrechts. Die Arbeit konzentriert sich auf zivilen Unge-
horsam im Rechtsstaat. Ein Widerstandsrecht im Unrechtsstaat oder für den Wi-
derstandsfall des Art.  20 Abs.  4 GG spielt im Folgenden keine Rolle.4 

Der zivile Ungehorsam ist ein traditionsreicher Begriff und in den USA fast 
schon ein altmodischer. Insbesondere dort beschreibt er ein altbekanntes Protest-
mittel. Die Bezeichnung Civil Disobedience geht zurück auf einen nachträglich 
entsprechend betitelten Aufsatz Henry David Thoreaus, der seine Steuerverwei-
gerung aus Gewissensgründen rechtfertigte. Die wohl bekanntesten Beispiele für 
zivilen Ungehorsam bietet das US-amerikanische Civil Rights Movement. Akte 
zivilen Ungehorsams, mit denen Persönlichkeiten wie Martin Luther King oder 
Rosa Parks gegen die Rassentrennung beispielsweise in Bussen oder Restaurants 

2 Allerdings können auch Aktionen zivilen Ungehorsam, wie insbesondere anarchistische 
Konzeptionen verdeutlichen, durchaus auch tiefgreifende Veränderungen oder gar die Abschaf-
fung von Gesetzen oder Institutionen verfolgen. Dies allerdings nicht durch den einzelnen Akt, 
sondern als mittel- oder langfristiges Ziel. Vgl. zur „präfigurativen“ Dimension des Ungehor-
sams Kapitel 2. 

3 Ähnliche Definition bei Celikates, Ziviler Ungehorsam – zwischen Gewaltfreiheit und 
Gewalt, in: Martinsen/ Flügel-Martinsen (Hg.), Gewaltbefragungen, S.  211 (215).

4 Nach herrschender Meinung umfasst das Widerstandsrecht nach Art.  20 Abs.  4 GG nicht 
den Fall des zivilen Ungehorsams, vgl. Wittreck, in: Dreier (Hg.), GG Kommentar, Bd.  II, 
Art.  20 IV, Rn.  25, m. w. N. sowie aktueller Sommermann, in: Der Staat 2015 (54), S.  575 (582–
585); differenzierend Dreier, Widerstandsrecht im Rechtsstaat?, in: Achterberg (Hg.), FS Scu-
pin, S.  573–599; v. Arnim, in: DVBl.  2012, S.  879 (884).
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protestierten, sind im amerikanischen kollektiven Gedächtnis fest verankert. 
Während sich die Autor*innen neuerer Veröffentlichungen im angloamerikani-
schen Raum daher dafür rechtfertigen, warum sie überhaupt noch über den Be-
griff schreiben, sieht die Forschungslage in Deutschland anders aus.5 Zwar ver-
schaffte insbesondere die Klimabewegung der 1980er Jahre dem Thema auch in 
der deutschen Rechtswissenschaft Aufmerksamkeit. Arbeiten aus der Zeit warn-
ten einerseits vehement vor den Gefahren für Recht und Ordnung sowie Demo-
kratie und Rechtsstaat.6 Andererseits fragten sich dem zivilen Ungehorsam ge-
genüber aufgeschlossenere Autor*innen, wie derselbe definiert und nicht nur in 
moralischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht gerechtfertigt werden kann.7 
Die allerjüngsten Entwicklungen ausgenommen, hat sich in der Zwischenzeit die 
rechtswissenschaftliche Forschung im Bereich des zivilen Ungehorsams kaum 
bewegt. In neueren Monographien wird an die Forschung aus den 1980er Jahren 
angeknüpft, „ethisch motivierter Ungehorsam“8 und ziviler Ungehorsam werden 
im Hinblick auf ihre Beziehungen zu einzelnen grundrechtlichen Gewährungs-
gehalten sowie aus (rechts-)historischer Sicht diskutiert.9 

Diese eher klassische Herangehensweise in den Rechtswissenschaften an das 
Thema steht in einem Missverhältnis zu der Konjunktur, der sich der zivile Un-
gehorsam in der öffentlichen Debatte und in der sozialwissenschaftlichen For-
schung erfreut.10 Begriffsverständnis sowie moralische und politische Legitima-
tion, also das Verhältnis von Legitimität und Legalität, sind zwar auch für die 
vorliegende Arbeit relevant. Erkenntnisleitend für die Untersuchung ist aller-
dings primär die Frage, wie verschiedene Konzeptionen des Ungehorsams mit 
Demokratie und Rechtsstaat als Prinzipien und mit der Ordnung des demokrati-
schen Rechtsstaats vereinbar sind; genauer: welche Vorstellungen von Demokra-
tie und Rechtsstaat sowie der guten Ordnung verschiedenen Formen und Kon-

5 Vgl. zum ersteren Aspekt Scheuerman, Introduction. Why, Once Again, Civil Disobedien-
ce?, in: ders. (Hg.), The Cambridge Companion to Civil Disobedience, S.  1–26.

6 Vgl. Isensee, Ein Grundrecht auf Ungehorsam gegen das demokratische Gesetz?, in: 
Streithofen (Hg.), Frieden im Lande, S.  155–173; Scholz, in: NJW 1983, S.  705 (707 f.); Klein, 
Legitimität gegen Legalität?, in: Börner et al. (Hg.), FS Carstens, Bd.  2, S.  645–660; Hassemer, 
Ziviler Ungehorsam, in: Broda et al. (Hg.), FS Wasserman, S.  325–349; Prittwitz, in: JA 1987, 
S.  17–28; Tiedemann, in: JZ 1969 (24), S.  717–726.

7 Vgl. insbesondere den Sammelband Glotz (Hg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat; 
Frankenberg, in: JZ 1984 (39), S.  266–275; Laker, Ziviler Ungehorsam; Dreier, Rechtsgehor-
sam und Widerstandsrecht, in: Broda et al. (Hg.), FS Wasserman, S.  299–316. 

8 Vgl. Schieder, Ethisch-motivierter Ungehorsam. 
9 Vgl. Johst, Begrenzung des Rechtsgehorsams. 
10 Vgl. beispielsweise Volk, Ziviler Ungehorsam, i.E.; Scheuerman, Civil Disobedience 

(2018); Delmas, A Duty to Resist (2018); Brownlee, Conscience and Conviction: The Case for 
Civil Disobedience (2012).
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zeptionen des zivilen Ungehorsams zugrunde liegen und wie sich diese Vorstel-
lungen auf die Vereinbarkeit des Ungehorsams mit dem demokratischen 
Rechtsstaat auswirken. Ich konzentriere mich dabei auf die Situation in Deutsch-
land und verweise nur punktuell auf andere Zusammenhänge. 

Gedanklicher Hintergrund dieser Frage ist die seit Jahrzehnten diskutierte Kri-
se repräsentativer Mehrheitsdemokratien.11 Innerhalb der sozialwissenschaftli-
chen Debatte sind dabei zwei Ebenen voneinander zu unterscheiden. Auf der ei-
nen Seite versammelt sich vor allem unter dem Begriff Postdemokratie eine 
Kritik an der zunehmenden Ökonomisierung, Verrechtlichung und Verwissen-
schaftlichung der Politik und ihrer Institutionen.12 Gemeint sind damit erstens 
der Einfluss der wirtschaftlichen Zwänge – nicht zuletzt im Rahmen der Globa-
lisierung –, die weltweite Verbreitung kapitalistischer Strukturen und die Privati-
sierung ehemals öffentlichen Eigentums und öffentlicher Verfahren. Zweitens 
lässt sich die Tendenz ausmachen, politische Fragestellungen – man denke nur an 
das Beispiel der Corona-Pandemie – als rechtliche oder wissenschaftliche zu 
diskutieren, die Debatte also Expert*innen zuzuweisen und die öffentliche Kom-
munikation darüber zu erschweren. Drittens schränken diese Entwicklungen die 
Entscheidungsgewalt der Bürger*innen insoweit ein, als dass sie den Eindruck 
von Notwendigkeit erwecken (Stichwort TINA: „There is no alternative“).13 Zu-
sammengefasst zielt die Kritik darauf ab, eine Entdemokratisierung der Demo-
kratie nachzuzeichnen, die materiale demokratische Teilnahmemöglichkeiten 
abgrenzt von einer „Scheindemokratie im institutionellen Gehäuse einer voll-
wertigen Demokratie“.14 Auf der anderen Seite weist die empirische sowie die 
normativ-theoretische sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung in der Kon-
sequenz auf einen autoritären Backlash hin, also auf eine anti-demokratische Ge-
genreaktion sowohl in der Parteienlandschaft als auch in Form entsprechender 
Strömungen und Netzwerke. Liberale Demokratien können ihr Versprechen, de-
mokratische Teilhabe und individuelle Freiheit zu gewährleisten, diesen Analy-
sen zufolge nicht halten. 

Insbesondere radikaldemokratische Ansätze positionieren gegen eine Rhetorik 
der Alternativlosigkeit soziale Bewegungen und zivilen Ungehorsam als Demo-
kratie „von unten“; als eine Möglichkeit, die festgefahrenen Strukturen instituti-
onalisierter Politik durch direkte Einflussnahme aufzubrechen. Aber ist der zivile 
Ungehorsam wirklich das Heilmittel für eine Gesellschaft, die stets nach dem 

11 Vgl. dazu Kapitel 4 I. 2. a) und Kapitel 5 II. 2. 
12 Vgl. dazu auch Fisahn, in: Juridikum 2012, S.  302 (312), der das Widerstandsrecht aus 

Art.  20 Abs.  4 GG als Topos gegen einen Substanzverlust in der Demokratie betrachtet.  
13 Vgl. dazu Ritzi, Die Postdemokratisierung politischer Öffentlichkeit, S.  217. 
14 Ritzi/Schaal, in: APuZ (2–3/2010), S.  9 (10); vgl. auch Manow, (Ent-)Demokratisierung 

der Demokratie, S.  20–22.
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„Politischen“ sucht und anscheinend immer nur das Recht findet? Die in der 
neueren politiktheoretischen Forschung postulierten demokratischen Potentiale 
zivilen Ungehorsams sehen sich umgekehrt einer demokratietheoretischen und 
rechtlichen Kritik gegenüber. Greifen ungewählte Personen und Aktionsbündnis-
se in den politischen Diskurs ein und brechen dabei repräsentativ-demokratisch 
legitimierte Gesetze mit der Behauptung auf, die von der Mehrheit gewählte 
Volksvertretung liege falsch beziehungsweise die Gesetze seien ungerecht, stellt 
sich die Frage: „Wer soll entscheiden, auf wessen Seite das Recht sei?“15 Oder 
anders ausgedrückt: Ist der Gehorsam in einer repräsentativen Mehrheitsdemo-
kratie nicht das geringere Übel gegenüber zivilem Ungehorsam, der in dieser 
Demokratie beschlossene Gesetze nach eigenem Gutdünken bricht? 

Im Folgenden werde ich den zivilen Ungehorsam als ein ambivalentes Phäno-
men diskutieren. Einerseits stellt der Ungehorsam gefestigte Strukturen und 
Werte infrage. Soweit er sich nicht nur in kleinem und begrenztem Rahmen be-
wegt, birgt er die Gefahr, den demokratischen Rechtsstaat, seine Verfahren und 
Institutionen zu destabilisieren. Andererseits zeichnet sich die Demokratie im 
Gegensatz zu autoritären oder totalitären Regimen durch die Möglichkeit aus, 
Dissens zu zeigen, das demokratische Zusammenleben immer wieder neu zu ver-
handeln und zu verändern. Ich werde daher untersuchen, wie der zivile Ungehor-
sam Potentiale entfalten kann, ohne die Ordnung des demokratischen Rechts-
staats zu beschädigen. Dazu vertrete ich die These, dass ziviler Ungehorsam eine 
Form der Verfassungsinterpretation darstellt. Durch den Rechtsbruch wird im-
mer auch Recht interpretiert. Dies kann sich zum einen als Interpretation der 
gebrochenen Norm zeigen, zum anderen aber auch als eine Interpretation der 
hinter den Gesetzen stehenden Ordnung und ihrer Werte, wie sie in der Verfas-
sung verkörpert sind. 

Das bedeutet nicht, dass der zivile Ungehorsam ausschließlich als eine Inter-
pretation der Verfassung zu verstehen ist. Die These dient daher nicht dazu, an-
dere Begriffe und Deutungen des Ungehorsams auszuschließen. Insbesondere 
behaupte ich nicht, dass zivil Ungehorsame ihre Handlungen selbst stets als Ver-
fassungsinterpretationen deuten. Vielmehr bezieht sich die These auf die Frage, 
welche Funktionen der Ungehorsam im demokratischen Rechtsstaat erfüllt und 
welche Spannungen er hervorruft. Wie ich zeigen möchte, bedingen sich Risiken 
und Potentiale des zivilen Ungehorsams gegenseitig. Das ist seine demokrati-
sche Natur. Denn die Gefahr, die Ordnung zu destabilisieren, ist der Demokratie 
selbst inhärent. In den Worten Martin Saars ausgedrückt: 

15 Kant, Über den Gemeinspruch, in: ders., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilo-
sophie, Politik und Pädagogik 1, S.  126 (156).
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„[D]er Streit um die Unterhöhlung der Demokratie [ist] […] ein sich stets neu anordnender 
Konflikt, weil er selbst ein Streit um die Demokratie, ja, weil er als Streit um die Demokratie 
die Demokratie selbst ist“.16 

Die Demokratie kann nie an ihrem Ende ankommen, ohne ihr eigenes Ende zu 
sein. Die politische Gemeinschaft der Demokratie ist eine Gemeinschaft, die den 
Konflikt organisiert: den Konflikt über plurale Interessen, über die Grenzen der 
Gemeinschaft, über den Umgang mit Ressourcen, über die Aufteilung von Teil-
habemöglichkeiten et cetera. Die Ordnung dieses Konflikts ist die Verfassung. 
Ziviler Ungehorsam erfüllt seine zweischneidige Rolle für Demokratie und 
Rechtsstaat, weil er diesen Konflikt lebt. Mit Rechtsstaat und Demokratie verein-
bar ist er, soweit er die Regeln des Konflikts einhält, die die Verfassung bestimmt. 
Bedeutet das, dass der Ungehorsam die Vorgaben der Verfassung einhalten muss? 
Ja. Bedeutet es, dass damit immer nur die zurzeit herrschende Interpretation des 
Grundgesetzes umfasst ist? Nein. Die Verfassung verstehe ich im Folgenden 
nicht nur als den Text des Grundgesetzes, sondern als symbolischen Raum der 
Konfliktaustragung. Der Konflikt, den der zivile Ungehorsam eingeht, kann sich 
im Rahmen der Verfassung und sogar dezidiert als Frage nach der „richtigen“ 
Auslegung der Verfassung manifestieren. Er kann aber auch ein Konflikt über 
den Rahmen der Verfassung sein, also über die Ein- und Ausschlüsse, die die 
Verfassung produziert. Er muss allerdings die Voraussetzungen des Konflikts an-
erkennen, und zwar die Anerkennung aller als Freie und Gleiche. Insofern ver-
birgt sich in der Deutung des zivilen Ungehorsams als Verfassungsinterpretation 
auch eine normative Aussage: Der zivile Ungehorsam soll Verfassungsinterpre-
tation sein, damit er demokratische und rechtsstaatliche Potentiale entfalten 
kann. Die eingangs vorgenommene Minimaldefinition umfasst also zunächst 
vielfältige Formen des Ungehorsams. Mit der Anerkennung als Freie und Glei-
che führt die Arbeit aber ein Kriterium ein, um Interpretationen, die mit der Ord-
nung des demokratischen Rechtsstaats kompatibel sind, von solchen zu unter-
scheiden, die es nicht sind.  

II. Gang der Untersuchung 

Das erste Kapitel nähert sich dem zivilen Ungehorsam zunächst über die Ver-
pflichtung zum Gesetzesgehorsam. Die darauffolgenden drei Kapitel sind im We-
sentlichen parallel aufgebaut. Der jeweils erste Abschnitt (I.) stellt unterschiedli-
che Zugänge mit verschiedenen Schwerpunkten zum zivilen Ungehorsam dar. 

16 Saar, Ohnmacht und Unfreiheit, in: Bohmann/Sörensen (Hg.), Kritische Theorie der Po-
litik, S.  473 (491).
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Dies sind zunächst ethische Konzeptionen, die wiederum anarchistische und 
spirituelle Ansätze des zivilen Ungehorsams umfassen, sowie die Parrhesia, den 
Mut zur Wahrheit als einen Modus des zivilen Ungehorsams. In diesen Konzep-
tionen ist er vornehmlich von dem Wunsch getragen, dem individuellen Gewis-
sen gerecht zu werden und ein authentisches Leben zu führen. Kapitel 3 I. führt 
die klassischen liberalen und deliberativen Definitionen zivilen Ungehorsams 
ein. Diese Konzeptionen zeichnen sich durch einen anspruchsvollen Kriterienka-
talog aus (Verhältnismäßigkeit, Öffentlichkeit, Gewaltlosigkeit, Akzeptanz der 
Strafe), der die Funktion des zivilen Ungehorsams nicht als Angriff auf den de-
mokratischen Rechtsstaat, sondern als seine Verteidigung unterstreicht. In Kapi-
tel 4 I. werden ausgehend von Hannah Arendts Begriff des Politischen radikalde-
mokratische Konzeptionen vorgestellt, die sich von den rechtsstaatlichen Krite-
rien der Zivilität abgrenzen. In diesen Konzeptionen dient der Ungehorsam dazu, 
durch Infragestellung von Wahrheiten und Selbstverständlichkeiten den öffentli-
chen Raum für permanente Veränderung und Neugründung offen zu halten.

Die Abschnitte II. in den Kapiteln 2 bis 4 stellen Verfassungsbegriffe und Ver-
fassungs- beziehungsweise Rechtsinterpretationsverständnisse vor. Mit der In-
terpretation habe ich bewusst einen offenen und vielseitigen Begriff gewählt, der 
seine Ungenauigkeit durch seine Anpassungsfähigkeit ausgleicht.17 Ich werde 
daher für jede Konzeption des zivilen Ungehorsams ein Interpretationsverständ-
nis spezifizieren, das mit der jeweiligen Konzeption korrespondiert. Für die ethi-
schen Konzeptionen ist das ein rechtspluralistischer und konstruktivistischer 
Ansatz, den ich mit Robert Cover entwickele. Der ethische Ungehorsam richtet 
sich nach einem Ordnungs- und Regelsystem, das eine „bessere“ Zukunft vor 
Augen hat. Cover betrachtet diese Ordnung als Rechtswelten, als Nomoi. Indem 
sich die Ungehorsamen schon jetzt nach diesem Regelsystem richten, präfigurie-
ren sie dieses in der Gegenwart. Für den demokratischen Rechtsstaat stellt sich 
damit zum einen die Frage, welche Nomoi er nebeneinander zulassen und orga-
nisieren kann, ohne seine eigene übergreifende (Verfassungs-)Ordnung zu desta-
bilisieren. Zum anderen lässt sich mit Cover aufzeigen, dass die pluralen Nomoi 
eine wichtige Funktion in ihrer Abgrenzung zum staatlichen Recht erfüllen, da 
sich in ihnen Bedeutungen und Visionen herausbilden, auf die der demokratische 
Rechtsstaat für seinen Bestand und seine Entwicklung angewiesen ist. 

Für die rechtsstaatlichen Konzeptionen greife ich unter dem Begriff der „offe-
nen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“ (Peter Häberle) auf Ansätze zu-
rück, die eine Integrationsleistung der Verfassung nicht essentialistisch in objek-
tiven Verfassungswerten, sondern in der Verfassungsinterpretation respektive 

17 Vgl. zur Kritik an der Weite des Interpretationsbegriffs Bryde, Verfassungsentwicklung, 
S.  21. 
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-anwendung sehen. Der Ungehorsam im rechtsstaatlichen Modell fungiert darin 
als Appell an die politische Gemeinschaft, um auf Ungerechtigkeiten aufmerk-
sam zu machen und so die Lücke zwischen der fast-gerechten und der gerechten 
Gesellschaft zu schließen. Ich verstehe den rechtsstaatlichen Ungehorsam daher 
als einen Beitrag zur Interpretation der Verfassung im Rahmen einer offenen 
Gesellschaft der Verfassungsinterpret*innen. 

Radikaldemokratische Konzeptionen positionieren den Ungehorsam gegen 
rechtsstaatliche Konzeptionen und gegen eine Tendenz, politische Debatten als 
(verfassungs-)rechtliche zu führen. Meines Erachtens gehen jedoch Ansätze fehl, 
die das Politische außerhalb der Verfassung verorten. Das Politische setzt den 
Konflikt voraus; Voraussetzung des demokratischen Konflikts ist aber, dass sich 
die konfligierenden Parteien als Freie und Gleiche anerkennen. Der symbolische 
Raum, der diese Voraussetzung schafft und schützt, ist die Verfassung. Radikal-
demokratischer Ungehorsam dekonstruiert Wahrheiten und „objektive“ Werte. 
Dadurch greift er einerseits disruptiv in die Ordnung des öffentlichen Raums ein 
und destabilisiert Institutionen, das heißt, er hat eine unterbrechende und auch 
destruktive Seite. Andererseits verweist die Unterbrechung auf eine demokrati-
sche Grundidee: dass die Ordnung und ihre Gesetze, ihr Personal und ihre Insti-
tutionen auch anders sein, sich erneuern und verändern können. 

Radikaldemokratischen Ungehorsam als Verfassungsinterpretation zu verste-
hen, weist in zwei Richtungen über radikaldemokratische beziehungsweise über 
verfassungstheoretische Ansätze hinaus. Zum einen in Richtung einer Politisie-
rung und Popularisierung der Verfassungsinterpretation: Radikaldemokratischer 
Ungehorsam als Infragestellung interpretiert weniger konkrete Inhalte des 
Grundgesetzes, sondern thematisiert die „Offenheit“ einer „offenen“ Gesell-
schaft der Verfassungsinterpret*innen. Das heißt, er hinterfragt die von der Ver-
fassungsordnung geschaffenen oder zumindest zugelassenen Unterschiede in der 
öffentlichen Vernehmbarkeit und gesellschaftlichen Teilhabe. Umgekehrt legt 
die Einordnung als Verfassungsinterpretation dem radikaldemokratischen Unge-
horsam eine Art political self-restraint auf: Die Destabilisierungsgefahren dis-
ruptiver Infragestellung lassen sich einfangen, wenn die durch den radikaldemo-
kratischen Ungehorsam vorgenommenen Dekonstruktionen und Interpretationen 
den Rahmen eines „konfliktualen Konsenses“ (Chantal Mouffe) nicht verlassen. 
Das heißt, dass sie der Anerkennung aller als Freie und Gleiche und dem Schutz 
dieser universellen Prinzipien durch die Verfassung verbunden bleiben. 

In den Abschnitten III. in Kapitel 2 bis 4 werden diese abstrakten Erkenntnisse 
anhand von Beispielen aus der aktivistischen Praxis und des Umgangs mit ihnen 
in der Rechtspraxis und Gesetzgebung plausibilisiert. Die Beispiele orientieren 
sich an den Definitionsmerkmalen der eingangs vorgestellten Minimaldefinition 
und sind entsprechend unterteilt in Beispiele, die den Schwerpunkt auf das Dis-
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sens-Zeigen setzen und solche, die den Fokus auf die Richtigkeitsüberzeugung 
legen und unter dem Aspekt des Wahrheit-Sagens diskutiert werden. In Kapitel 4 
ergibt sich die Besonderheit, dass auf ähnliche Beispiele wie Kapitel 3 zurückge-
griffen wird. Das hängt damit zusammen, dass die Kapitel spiegelbildlich die 
Frage der Zivilität und Unzivilität des Ungehorsams thematisieren. Anders als im 
angloamerikanischen Raum überwiegend tradiert, differenziere ich nicht strikt 
nach einem Kriterienkatalog zivile von unzivilen Formen des Ungehorsams. 
Aufgrund der legitimierenden Funktion des Attributs „zivil“ ist die Definition 
der Zivilität meines Erachtens selbst Gegenstand der (radikal-)demokratischen 
Aushandlung.18 

Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und problematisiert gebündelt Argu-
mente gegen zivilen Ungehorsam. Diese werde ich in Kapitel 1 unter Rückgriff 
auf einschlägige Rechtsprechung und Perspektiven der politischen Theorie zu-
nächst vorstellen. 

18 Die Abschnitte III. in den jeweiligen Kapiteln verstehen sich dezidiert nicht als Beiträge 
zur empirischen Forschung. Sie dienen der Illustration der Konzeptionen und Thesen und un-
terbreiten einen Vorschlag, wie die theoretischen Erkenntnisse auch praktisch operationalisiert 
werden können.
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